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I. Geltungsbereich/Vertragsschluss 
Aufträge werden ausschließlich auf der Grundlage nachfolgender Bedingungen ausgeführt. 
Abweichende Regelungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Einkaufsbedingungen und 
Preisangaben des Auftraggebers haben keine Gültigkeit, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich 
widersprochen wird. 
II. Vertragsgegenstand 
Angebote erfolgen freibleibend. Für den Umfang der Lieferungen ist die schriftliche 
Auftragsbestätigung des Auftragnehmers oder, falls eine solche nicht erfolgt ist, der schriftliche 
Auftrag des Auftraggebers maßgebend. Fertigungsmuster, Korrekturabzüge, Andrucke usw. sind 
vom Auftraggeber zu prüfen und dem Auftragnehmer freigegeben erklärt zurückzugeben. Der 
Auftragnehmer haftet nicht für vom Auftraggeber übersehene Fehler. Fernmündlich aufgegebene 
Änderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung. 
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen oder die auf Grund unvorhergesehener 
technischer Schwierigkeilen erforderlich werden, sind gestattet, soweit der Liefergegenstand nicht 
erheblich geändert wird und die Änderungen für den Auftraggeber zumutbar sind. 
Mündliche Abmachungen, Nebenabreden und Änderungen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der 
schriftlichen Bestätigung des Auftragnehmers. 
III. Preise 
1. Die im Angebot des Auftragnehmers genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der 
Angebotsabgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben, längstens jedoch 2 Monate 
nach Eingang des Angebots beim Auftraggeber. Bei Aufträgen mit Lieferung an Dritte gilt der 
Besteller als Auftraggeber, soweit keine anderweitige ausdrückliche Vereinbarung getroffen wurde. 
Die Preise des Auftragnehmers enthalten keine Mehrwertsteuer. Die Preise des Auftragnehmers 
gelten ab Werk. Sie schließen Verpackung, Fracht, Porto, Versicherung und sonstige Versandkosten 
nicht ein. Nachträgliche Änderungen auf Veranlassung des Auftraggebers werden dem Auftraggeber 
berechnet. 
2. Skizzen, Entwürfe, Probesatz, Probeandrucke, Korrekturabzüge, Änderung 
angelieferter/übertragener Daten und ähnliche Vorarbeiten, die vom Auftraggeber veranlasst sind, 
werden berechnet. Gleiches gilt für Datenübertragungen (z. B. per E-Mail). 
3. In Abweichung von der Stanz- oder Druckvorlage notwendig gewordene Abänderungen, die der 
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, werden nach der dafür aufgewendeten Arbeitszeit berechnet. 
IV. Zahlungsbedingungen 
1. Die Zahlung hat innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu erfolgen. Bei neuen 
Verbindungen wird Vorauszahlung oder Lieferung gegen Nachnahme verlangt. Wechsel werden 
nicht entgegengenommen. 
2. Bei Bereitstellung größerer Mengen von Roh- und Hilfsstoffen durch den Auftragnehmer auf 
Veranlassung des Auftraggebers, ist der Auftragnehmer berechtigt, eine entsprechende Anzahlung 
zu verlangen. Auch können dem Umfang der geleisteten Arbeiten entsprechende Teilzahlungen 
gefordert werden. 
3. Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung 
aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht ausüben. 
4. Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von mindestens 8% über dem jeweiligen 
Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens 
bleibt vorbehalten. Zahlt der Auftraggeber binnen 14 Tagen nach Rechnungserhalt und Lieferung der 
Ware den Preis einschließlich der Nebenkosten gem. Ziff. III („Preise") nicht, kommt er auch ohne 
Mahnung in Verzug. 
5. Wird nach Vertragsabschluss erkennbar, dass die Erfüllung des Zahlungsanspruchs durch die 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Auftraggebers gefährdet wird, so kann der Auftragnehmer 
Vorauszahlung und sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen 
verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten oder - wenn eine Nachfrist zur Zahlung 
erfolglos verstrichen ist – vom Vertrag fristlos zurücktreten. Dies gilt auch, wenn der Auftraggeber 
trotz Mahnung keine Zahlungen leistet. § 321 II BGB bleibt unberührt. 
V. Lieferzeiten 
1. Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie vom Auftragnehmer ausdrücklich und schriftlich 
bestätigt werden. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung und nach 
Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, vereinbarten Anzahlungen 
und evtl. Einwilligungen des Auftraggebers in die Ausführungsvorlagen. Sie endet mit dem Tag, an 
dem der Liefergegenstand das Werk des Auftragnehmers verlässt oder wegen Versandunmöglichkeit 
eingelagert wird. Verlangt der Auftraggeber nach der Auftragsbestätigung Änderungen des Auftrags, 
so beginnt die neue Lieferfrist erst mit dem Eingang der Bestätigung der Änderungen bei dem 
Auftragnehmer. Voraussetzung für die Einhaltung der Lieferfrist ist richtige und rechtzeitige 
Selbstbelieferung durch Vorlieferanten, sofern der Auftragnehmer sie mit der im kaufmännischen 
Verkehr üblichen Sorgfalt ausgewählt hat. 
2. Verzögert der Auftragnehmer die Leistung, so kann der Auftraggeber die Rechte aus § 323 BGB 
nur ausüben, wenn die Verzögerung vom Auftragnehmer zu vertreten ist. Eine Änderung der 
Beweislast ist mit dieser Regelung nicht verbunden. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem 
Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist zur Erbringung der Lieferung zu setzen. Nach deren 
Ablauf ist der Auftraggeber berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung sind - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. 
3. Betriebsstörungen - sowohl im Betrieb des Auftragnehmers als auch in dem eines Zulieferers - wie 
z. B. Streik, Aussperrung sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, berechtigen erst dann zur 
Kündigung des Vertrags, wenn dem Auftraggeber ein weiteres Abwarten nicht mehr zugemutet 
werden kann, anderenfalls verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um die Dauer der Verzögerung. 
Eine Kündigung ist jedoch frühestens vier Wochen nach Eintritt der oben beschriebenen 
Betriebsstörung möglich. Eine Haftung des Auftragnehmers ist in diesen Fällen ausgeschlossen. 
4. Dem Auftragnehmer steht an den vom Auftraggeber angelieferten Druck- und Stempelvorlagen, 
Manuskripten, Rohmaterialien und sonstigen Gegenständen ein Zurückbehaltungsrecht gemäß § 369 
HGB bis zur vollständigen Erfüllung aller fälligen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zu. 
5. Abrufaufträge sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, innerhalb von 6 Monaten nach der 
Auftragsbestätigung abzunehmen. Der Auftraggeber hat den Abruf rechtzeitig vorher mitzuteilen. Die 
Bezahlung hat mangels anderer Vereinbarungen unter Maßgabe des Abschnitts IV jeweils nach 
Lieferung, spätestens jedoch 6 Monate nach Auftragsbestätigung zu erfolgen, auch wenn ein 
vollständiger Abruf noch nicht erfolgt ist. 
VI. Gefahrübergang, Versand und Abnahmepflicht 
1. Die Gefahr geht mit der Absendung des Liefergegenstandes, seiner Auslieferung an einen 
Spediteur oder seiner Abholung auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch bei Teillieferungen. Der 
Auftragnehmer ist nicht zum Abschluss von Versicherungen gegen Schäden irgendwelcher Art 
verpflichtet. 
2. Der Versand erfolgt auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Sofern nichts anderes 
vereinbart ist, wählt der Auftragnehmer Verpackung, Versandweg und Versandart nach bestem 
Ermessen. Die Kosten für Verpackung trägt grundsätzlich der Auftraggeber. 
3. Nimmt der Auftraggeber die Lieferung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Fertigstellungsanzeige bzw. nach avisiertem Versand ab oder ist ein Versand infolge von 
Umständen, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, längere Zeit unmöglich, dann ist er 
berechtigt, die Lieferung für Rechnung und Gefahr des Auftraggebers selbst auf Lager zu nehmen 
oder bei einem Spediteur einzulagern. Macht der Auftraggeber Gewährleistungsansprüche bereits 
bei Anlieferung geltend, so hat er die angelieferte Ware dennoch entgegenzunehmen und 
ordnungsgemäß zu verwahren, bis die Berechtigung seiner Ansprüche geklärt ist. 
VII. Vermietung 
1. Bei Vermietung von Dekorationsartikeln wird grundsätzlich eine Kaution in Höhe des 
Wiederbeschaffungswertes (bei evtl. Verlust) des Artikels hinterlegt. 
2. Die Kaution wird bei ordnungsgemäßer Rückgabe des Mietgegenstandes mit der Endrechnung 
verrechnet. Bei verschmutzter Rückgabe wird eine Reinigungsgebühr erhoben. 

 
VIII. Eigentumsvorbehalt 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller zum Rechnungsdatum 
bestehenden Forderungen des Auftragnehmers gegen den Auftraggeber, Eigentum des 
Auftragnehmers. Zur Weiterveräußerung ist der Auftraggeber nur im ordnungsgemäßen 
Geschäftsgang berechtigt. Der Auftraggeber tritt seine Forderungen aus der Weiterveräußerung 
hierdurch an den Auftragnehmer ab. Der Auftragnehmer nimmt die Abtretung Auftragnehmers 
verpflichtet. 
2. Bei Be- oder Verarbeitung vom Auftragnehmer gelieferter und in dessen Eigentum stehender 
Waren ist der Auftragnehmer als Hersteller gemäß § 950 BGB anzusehen und behält in jedem 
Zeitpunkt der Verarbeitung Eigentum an den Erzeugnissen. Sind Dritte an der Be- oder Verarbeitung 
beteiligt, ist der Auftragnehmer auf einen Miteigentumsanteil in Höhe des Rechnungswerts der 
Vorbehaltsware beschränkt. Das so erworbene Eigentum gilt als Vorbehaltseigentum. 
IX. Beanstandungen/Gewährleistungen 
1. Der Auftraggeber hat die Vertragsgemäßen Zustand der Ware sowie der zur Korrektur 
übersandten Vor- und Zwischenerzeugnisse in jedem Fall unverzüglich zu prüfen. Die Gefahr 
etwaiger Fehler geht mit der Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung auf den Auftraggeber über, 
soweit es sich nicht um Fehler handelt, die erst in dem sich an die 
Druckreiferklärung/Fertigungsreiferklärung anschließenden Fertigungsvorgang entstanden sind oder 
erkannt werden konnten. Das gleiche gilt für alle sonstigen Freigabeerklärungen des Auftraggebers. 
2. Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich 
anzuzeigen, versteckte Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Entdeckung; andernfalls ist 
die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. 
3. Bei berechtigten Beanstandungen ist der Auftragnehmer zunächst nach seiner Wahl zur 
Nachbesserung und/oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Kommt der Auftragnehmer 
dieser Verpflichtung nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach oder schlägt die Nachbesserung 
trotz wiederholten Versuchs fehl, kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung (Minderung) 
oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. 
4. Mängel eines Teils der gelieferten Ware berechtigen nicht zur Beanstandung der gesamten 
Lieferung, es sei denn, dass die Teillieferung für den Auftraggeber ohne Interesse ist.  
5. Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können geringfügige Abweichungen 
vom Original nicht beanstandet werden. Das gleiche gilt für den Vergleich zwischen sonstigen 
Vorlagen (z. B. Digital Proof, Andrucken) und dem Endprodukt. Darüber hinaus ist die Haftung für 
Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigen, 
ausgeschlossen. 
6. Für Mängel, die auf ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung beruhen, wird keine Haftung 
übernommen. Abweichungen in der Beschaffenheit der Roh- und Hilfsstoffe können nicht 
beanstandet werden, soweit sie in den Lieferbedingungen der Papier- und Pappenindustrie oder der 
sonst zuständigen Lieferindustrie für zulässig erklärt sind. Dies gilt auch für Abweichungen bei 
Druckarbeiten, soweit sie auf den durch die Drucktechnik 
bedingten Unterschieden zwischen Andruck und Auflage beruhen. 
7. Für Lichtechtheit, Veränderlichkeit und Abweichungen der Farben und Bronzen sowie für die 
Beschaffenheit von Gummierung, Lackierung, Kaschierung, Imprägnierung und Beschichtung haftet 
der Auftragnehmer nur insoweit, als Mängel der Materialien vor deren Verwendung bei sachgemäßer 
Prüfung erkennbar waren. Für Chlor- und Säurefreiheit sowie Freiheit von anderen schädlichen 
Chemikalien steht der Auftragnehmer nur soweit ein, als diese vom Auftraggeber ausdrücklich 
gefordert werden. 
8. Zulieferungen (auch Datenträger, übertragene Daten) durch den Auftraggeber oder durch einen 
von ihm eingeschalteten Dritten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens des Auftragnehmers. Dies 
gilt nicht für offensichtlich nicht verarbeitungsfähige oder nicht lesbare Daten. Bei 
Datenübertragungen hat der Auftraggeber vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen 
Stand entsprechende Schutzprogramme gegen Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung 
obliegt allein dem Auftraggeber. Der Auftragnehmer ist berechtigt, eine Kopie anzufertigen. 
X. Haftung 
1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. 
2. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht  

• bei vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachtem Schaden, 
• bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auch durch gesetzliche 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers; insoweit haftet er nur auf den nach 
Art des Produkts vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnitts-
schaden, 

• im Falle schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des 
Auftraggebers,  

• bei arglistig verschwiegenen Mängeln und übernommener Garantie für die Beschaffenheit 
der Ware, 

• bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz. 
XI. Verjährung 
Ansprüche des Auftraggebers auf Gewährleistung und Schadensersatz (Ziffern IX und X) verjähren 
mit Ausnahme der unter Ziffer X. 2. genannten Schadensersatzansprüche in einem Jahr beginnend 
mit der (Ab-)Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, soweit der Auftragnehmer arglistig gehandelt hat. 
XII. Handelsbrauch 
Im kaufmännischen Verkehr gelten die Handelsbräuche der Druckindustrie (z. B. keine 
Herausgabepflicht von Zwischenerzeugnissen wie Daten, Filme, Lithos oder Druckplatten, 
Stanzwerkzeuge, Prägeformen, die zur Herstellung des geschuldeten Endprodukts erstellt werden), 
sofern kein abweichender Auftrag erteilt wurde. 
XIII. Archivierung 
Dem Auftraggeber zustehende Produkte, insbesondere Daten und Datenträger, werden vom 
Auftragnehmer nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und gegen besondere Vergütung über den 
Zeitpunkt der Übergabe des Endprodukts an den Auftraggeber oder seine Erfüllungsgehilfen hinaus 
archiviert. Sollen die Vorbezeichneten Gegenstände versichert werden, so hat dies bei fehlender 
Vereinbarung der Auftraggeber selbst zu besorgen. 
XIV. Gewerbliche Schutzrechte/Urheberrecht 
1. Der Auftraggeber haftet allein, wenn durch die Ausführung seines Auftrags Rechte Dritter, 
insbesondere Urheberrechte verletzt werden. Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer von allen 
Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen. 
2. Soweit vom Auftragnehmer entwickelte Skizzen, Entwürfe, Druckmotive und Fertigungsmuster 
urheberrechtlichem Schutz unterliegen, verbleiben sie sein Eigentum. Sie dürfen weder nachgeahmt 
noch vervielfältigt noch Dritten Personen oder Konkurrenzunternehmen zugänglich gemacht werden. 
Wünscht der Auftraggeber solche Entwicklungen des Auftragnehmers in seinem Interesse zu 
verwerten, bedarf es einer gesonderten Vereinbarung, die nicht unbillig verweigert werden darf. 
3. Muster, Skizzen, Entwürfe und sonstige Vorarbeiten, die vom Auftraggeber bestellt sind, werden 
berechnet, auch wenn nachfolgend kein Auftrag erteilt wird. 
XV. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Wirksamkeit 
1. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind, wenn der Auftraggeber Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder im Inland keinen 
allgemeinen Gerichtsstand hat, für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 
Streitigkeiten einschließlich Scheck-, Wechsel- und Urkundenprozesse, der Sitz des Auftragnehmers. 
Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung. UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 
2. Durch etwaige Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. 


